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Verkehrsrecht 
 
BGH stärkt Käuferrechte beim Erwerb eines Unfallwagens 
 
Ein Privatmann erwarb von einem Händler einen gebrauchten Pkw zum Preis von 24.990 
Euro. Im Formularvertrag wurde die Rubrik „Unfallschäden lt. Vorbesitzer“ mit „Nein“ 
ausgefüllt. Der Händler hatte den Wagen vorher seinerseits mit entsprechender Maßgabe 
angekauft. Als der Käufer das Fahrzeug später wieder veräußern wollte, stellte sich heraus, 
dass der Pkw bereits vor dem Erwerb einen Unfallschaden erlitten hatte, bei dem die 
Heckklappe eingebeult worden war. Der Käufer erklärte daraufhin den Rücktritt vom 
Kaufvertrag und verlangte die Rückzahlung des Kaufpreises gegen Rückgabe des 
Fahrzeugs.  
 
Auch wenn die Parteien - wie hier - nicht ausdrücklich vereinbart haben, dass das verkaufte 
Fahrzeug unfallfrei ist (positive Beschaffenheitsvereinbarung), kann der Käufer eines 
Gebrauchtwagens, wenn keine besonderen Umstände vorliegen, erwarten, dass das 
Fahrzeug keinen Unfall erlitten hat, bei dem es zu mehr als „Bagatellschäden“ gekommen 
ist. Bagatellschäden sind bei Pkws nur ganz geringfügige, äußere (Lack-)Schäden, nicht 
dagegen andere (Blech-)Schäden, wie sie hier vorlagen. Ob das Fahrzeug nach dem Unfall 
fachgerecht repariert wurde, ist insoweit ohne Bedeutung.  
 
Urteil des BGH vom 12.03.2008 
VIII ZR 253/05 
Betriebs-Berater 2008, 1142 
 
 
„Turbo-Loch“ muss hingenommen werden 
 
Der Erwerber eines Neuwagens der Premiumklasse bemängelte, dass das gute Stück trotz 
der mehr als 200 PS eine Anfahrtsschwäche (Turbo-Loch) aufwies, die sich in einer 
zeitlichen Verzögerung von etwa einer halben Sekunde beim Anfahren äußerte. Händler und 
Hersteller konnten keine Abhilfe schaffen, sondern wiesen darauf hin, dass das Problem des 
Turbo-Lochs bei Dieselfahrzeugen seit 30 Jahren allgemein bekannt ist und bislang keine 
technische Lösung zur Abhilfe gefunden werden konnte. Der enttäuschte Autofahrer, 
übrigens ein Rechtsanwalt, erklärte daraufhin die Anfechtung des abgeschlossenen 
Leasingvertrags wegen arglistiger Täuschung.  
 
Das Landgericht München I wies die Klage auf Rückabwicklung des Leasingvertrags ab. Ein 
vom Gericht bestellter Sachverständiger hatte die Angaben des Herstellers wie folgt 
bestätigt: Die bemängelte Anfahrtsschwäche bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe 
entspricht dem Stand der Technik und insbesondere Dieselmotoren mit Turbolader fallen in 
das sogenannte „Turbo-Loch“. Dies ist seit dreißig Jahren bekannt und - bedauerlicherweise 
- noch immer Stand der Technik. Eine Täuschung des Autoverkäufers konnte das Gericht 
demnach nicht erkennen. Der Jurist musste den Wagen somit behalten. 
 
Urteil des LG München I vom 14.05.2008 
29 O 6962/07 
Justiz Bayern online 
 
 
Kein Fahrverbot bei weit auseinander liegenden Geschwindigkeitsüberschreitungen 
 



Gegen einen Autofahrer kann nach einer Geschwindigkeitsüberschreitung um 40 km/h 
außerhalb einer geschlossenen Ortschaft nicht bereits dann wegen beharrlicher 
Pflichtverletzung ein Fahrverbot verhängt werden, wenn die zur Begründung 
herangezogenen früheren Geschwindigkeitsverstöße von 25 km/h 14 Monate und von 33 
km/h 21 Monate zurückliegen. 
 
Beschluss des OLG Bamberg vom 15.10.2007 
2 Ss OWi 263/07 
DAR 2008, 150 
 
 
Haftungsprivileg bei Unfall eines Kindes mit stehendem Pkw 
 
Die (Mit-)Haftung von Kindern bis zum Alter von 10 Jahren ist nach der Neuregelung des 
Haftungsrechts zum 1. Juli 2002 bei Verkehrsunfällen grundsätzlich ausgeschlossen (§ 828 
BGB). Dieses Haftungsprivileg greift nach einer Grundsatzentscheidung des 
Bundesgerichtshofs jedoch nicht ein, wenn ein Kind mit seinem Fahrrad auf einem Parkplatz 
einen dort ordnungsgemäß abgestellten Pkw streift und beschädigt (VI ZR 335/03). 
 
Diese Situation ist jedoch nicht mit dem Fall vergleichbar, in dem ein Kind kurz nach 
Einbiegen aus einer anderen Straße mit seinem Fahrrad gegen die weit geöffnete hintere 
Tür eines am Fahrbahnrand abgestellten Pkws stößt. In diesem Fall hat sich eine spezifische 
Gefahr des motorisierten Straßenverkehrs verwirklicht, vor dessen Folgen Kinder nach dem 
Gedanken des Gesetzgebers geschützt werden müssen. Demzufolge lehnte der 
Bundesgerichtshof eine Haftung des Kindes für den an dem Pkw entstandenen Schaden ab. 
 
Beschluss des BGH vom 11.03.2008 
VI ZR 75/07 
NJW-Spezial 2008, 267 
 
 
Gebrauchtwagenkauf: defekte Kraftstoffzuleitung kein Verschleißmangel 
 
Zwei Monate nach Erwerb eines 10 Jahre alten Ford Galaxy für 3.000 Euro brannte der 
Motorraum des Wagens wegen einer undichten Stelle in der Kraftstoffzuleitung aus. Für das 
Oberlandesgericht Celle stellt eine Leckage der Kraftstoffzuleitung auch bei einem 10 Jahre 
alten Gebrauchtwagen keinen gewöhnlichen Verschleiß, sondern einen 
gewährleistungspflichtigen Mangel dar. Der Gebrauchtwagenhändler musste den Wagen 
zurücknehmen und den Kaufpreis erstatten.  
 
Neben dem Rücktrittrecht sprach das Gericht dem Käufer auch einen Anspruch auf 
Nutzungsausfall für die Zeit bis zur Beschaffung eines Ersatzfahrzeuges zu. 
 
Urteil des OLG Celle vom 16.04.2008 
7 U 224/07 
efundus 
 
 
Kreuzungsunfall mit Einsatzfahrzeug 
 
Für das Überqueren einer durch Rotlicht gesperrten Kreuzung kann ein Vorrang eines 
Einsatzfahrzeuges (Polizei, Notarzt, Feuerwehr) durch rechtzeitiges Einschalten von 
Blaulicht und Martinshorn geschaffen werden. Für die Frage, ob das Einschalten der Signale 
rechtzeitig erfolgte, ist im Falle des Überquerens einer durch Rotlicht gesperrten Kreuzung 
weniger die Entfernung von der Haltelinie als vielmehr die Zeit zwischen dem Einschalten 



beider Signale und dem Überfahren der Haltelinie maßgeblich. Wie lange diese Zeit zu 
bemessen ist, hängt von den Umständen der jeweiligen Situation ab. 
 
Will der Fahrer eines Einsatzfahrzeuges für den gesamten Bereich einer ampelgeregelten 
Kreuzung Wegerecht in Anspruch nehmen, so muss er blaues Blinklicht zusammen mit dem 
Einsatzhorn nicht nur rechtzeitig einschalten, sondern auch so lange eingeschaltet lassen, 
bis er den Kreuzungsbereich vollständig verlassen hat. Schaltet der Sonderrechtsfahrer bei 
Einfahrt in eine für ihn durch Rotlicht gesperrte Kreuzung das Signalhorn erst in einem 
räumlichen Abstand von etwa 13,5 Metern und einem zeitlichen Abstand von 4,9 Sekunden 
vor der Kollision für lediglich eine Tonfolge von ca. 3 Sekunden Dauer dem Blaulicht zu, 
geschieht dies nicht so rechtzeitig, dass die übrigen Verkehrsteilnehmer dem Gebot, „sofort 
freie Bahn zu schaffen“, hätten nachkommen können. Je mehr der Sonderrechtsfahrer von 
den Verkehrsregeln abweicht, umso mehr muss er Warnzeichen geben und sich 
vergewissern, dass der Verkehr sie befolgt.  
 
Hat der Fahrer des Einsatzfahrzeuges demnach die anderen Verkehrsteilnehmer nicht 
rechtzeitig und nicht lange genug durch Einschalten der Warnsignale gewarnt und kommt es 
im Kreuzungsbereich zu einem Unfall, muss der Halter des Rettungswagens beweisen, dass 
der Unfallgegner das mit Blaulicht fahrende Einsatzfahrzeug so rechtzeitig hätte 
wahrnehmen können, dass eine unfallverhütende Reaktion noch möglich gewesen wäre. 
Gelingt dieser Nachweis nicht, haftet der Halter (hier das zuständige Land) alleine für den 
Unfallschaden. 
 
Urteil des KG Berlin vom 31.05.2007 
12 U 129/06 
KGR Berlin 2008, 93 
 
 
Tiefer gelegter Gullydeckel als Gefahrenquelle für Fußgänger 
 
Beim Überqueren einer innerörtlichen Straße stolperte eine Fußgängerin über einen um 
einige Zentimeter unterhalb des Fahrbahnniveaus befindlichen Gullydeckel und verletzte sich 
dabei. Sie verklagte daraufhin die Gemeinde auf Schadensersatz. 
 
Ihre Klage hatte jedoch vor dem Landgericht Frankfurt am Main keinen Erfolg. Wer 
außerhalb von Fußgängerüberwegen die Straßenfahrbahn überquert, muss stets mit 
Fahrbahnunebenheiten rechnen. Für die Kommune besteht auch keine umfassende 
Straßenverkehrssicherungspflicht dahingehend, dass auch die Fahrbahnen von Straßen 
einen Zustand aufweisen müssten, der ein Überqueren an jeder Stelle für einen Fußgänger 
völlig gefahrlos macht, sofern Fußgängerüberwege in der gebotenen Weise ausgewiesen 
sind. Dabei spielt es auch keine Rolle, wenn sich die Gefahrenstelle im Bereich eines 
Gesundheitszentrums befindet. 
 
Urteil des OLG Frankfurt/Main vom 18.10.2007 
1 U 100/07 
OLGR Frankfurt 2008, 298 
 
 
Zu forscher Linksabbieger 
 
Ein Linksabbieger hat sich bis zur Fahrbahnmitte hin einzuordnen, darf aber nicht darüber 
hinaus fahren, wenn sich Gegenverkehr nähert. Überfährt ein links abbiegender Autofahrer 
die Mittellinie so weit, dass ein entgegenkommender Fahrer mit einem fortgesetzten 
Linksabbiegen rechnen muss, trifft den Linksabbiegenden ein überwiegendes Verschulden, 
wenn der Vorfahrtsberechtigte in Anbetracht der unklaren Verkehrslage eine Vollbremsung 
einleitet und durch den Schleudervorgang gegen ein anderes Hindernis stößt. Das 



Brandenburgische Oberlandesgericht nahm jedoch wegen der Überreaktion ein 
Mitverschulden des Geradeausfahrenden von 25 Prozent an. 
 
Urteil des Brandenburgischen OLG vom 11.10.2007 
12 U 24/07 
Pressemitteilung des Brandenburgischen OLG 
 
 
Gebrauchtwagenkauf: geringfügiger Mangel trotz Unfallschaden 
 
Weist ein erworbenes Fahrzeug einen Mangel auf, kann der Käufer wahlweise 
Nachbesserung oder Kaufpreisminderung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Nach § 
323 Abs. 5 Satz 2 BGB ist jedoch bei lediglich geringfügigen Mängeln ein Rücktritt vom 
Vertrag ausgeschlossen. 
 
Eine solche Geringfügigkeit nimmt der Bundesgerichtshof bei einem wegen eines 
Unfallschadens mangelhaften Gebrauchtwagen an, wenn sich der Mangel allein in einer 
Minderung des Fahrzeugwerts auswirkt und dieser weniger als ein Prozent des Kaufpreises 
beträgt. Der Anspruch des Käufers beschränkt sich dann auf die Geltendmachung der 
Kaufpreisminderung. Ein Recht auf Rückgängigmachung des Kaufs besteht trotz des 
Mangels nicht. 
 
Urteil des BGH vom 12.03.2008 
VIII ZR 253/05 
NZM 2008, 73 
 
 
Sturz über Gartenschlauch 
 
Ein über die Straße verlegter farbiger Gartenschlauch von wenigen Zentimetern 
Durchmesser stellt ein von jedermann erkennbares Hindernis dar. Stürzt ein Inline-Skater 
infolge Unachtsamkeit über den von einem Anlieger über die Straße gelegten 
Gartenschlauch, kann er deshalb keinen Schadensersatz verlangen. Dies würde 
gleichermaßen auch für einen Fußgänger gelten. 
 
Beschluss des OLG Koblenz vom 15.01.2008 
5 W 15/08 
Handelsblatt vom 16.04.2008 
 
 
Geringfügiger Lackschaden berechtigt nicht zum Vertragsrücktritt 
 
Der Käufer eines Neuwagens reklamierte die unsaubere Lackierung der Heckblende des 
Fahrzeugs (so genannte Orangenhaut). Als sich der Händler weigerte, Abhilfe zu schaffen, 
erklärte der Käufer den Rücktritt vom Kaufvertrag und verlangte den gezahlten Kaufpreis 
zurück. Das Oberlandesgericht Koblenz kam nach Inaugenscheinnahme des Wagens zu 
dem Ergebnis, dass es sich bei geringfügigen Strukturierungen der Oberfläche des 
Fahrzeugslacks an einer nicht ohne weiteres einsehbaren Stelle nicht um einen wesentlichen 
Sachmangel handelt. Eine Rückabwicklung des Kaufpreises kam daher nicht in Betracht. 
Das Gericht verurteilte den Verkäufer jedoch zur Nachbesserung.  
 
Hinweis: Kommt der Händler dem wiederum nicht nach, kann der Käufer den Mangel von 
einer anderen Wertstatt beseitigen lassen und dem Verkäufer die Kosten in Rechnung 
stellen. Oder er macht wegen des Mangels eine Minderung des Kaufpreises geltend, die 
angesichts der Geringfügigkeit des Lackschadens allerdings recht bescheiden ausfallen 
dürfte. 



 
Urteil des OLG Koblenz vom 24.01.2008 
5 U 684/07 
OLGR Koblenz 2008, 256 
 
 
Keine Haftung für brennendes Auto 
 
Wird ein geparktes Kraftfahrzeug von Randalierern in Brand gesetzt, haften der Halter und 
dessen Haftpflichtversicherung nicht für den entstandenen Schaden, wenn der Brand auf 
andere Fahrzeuge übergreift. 
 
Urteil des BGH vom 27.11.2007 
VI ZR 210/06 
BGHR 2008, 581 
 
 
 
Familien- und Erbrecht 
 
Kürzung des Ehegattenunterhalts wegen verschwiegener Einkommenssteigerung 
 
Nach § 1579 Nr. 5 BGB ist ein Unterhaltsanspruch zu versagen, herabzusetzen oder zeitlich 
zu begrenzen, soweit die Inanspruchnahme des Verpflichteten auch unter Wahrung der 
Belange eines dem Berechtigten zur Pflege und Erziehung anvertrauten gemeinschaftlichen 
Kindes grob unbillig wäre, weil der Berechtigte sich über schwerwiegende 
Vermögensinteressen des Verpflichteten mutwillig hinweggesetzt hat. Dies nahm der 
Bundesgerichtshof bei einer Ehefrau an, die ihrem geschiedenen Ehemann die nicht 
unerhebliche Steigerung ihres eigenen Einkommens verschwiegen hatte. Die Frau wäre 
verpflichtet gewesen, ihren Ehepartner auch ungefragt darüber zu informieren, da sich dies 
auf die Höhe des geschuldeten Trennungsunterhalts ausgewirkt hätte. Bei einem solchen 
Fehlverhalten kann der Unterhaltsanspruch zeitweise (hier für ein Jahr) angemessen (hier 
monatlich um 100 Euro) gekürzt werden. 
 
Im Übrigen äußerte der Bundesgerichtshof Bedenken, ob der 49 Jahre alten Frau überhaupt 
noch Unterhaltsansprüche zustehen, da sie in der Lage war, wieder vollschichtig in ihrem 
erlernten Beruf als Krankenschwester zu arbeiten. In einem solchen Fall liegen in der Regel 
keine ehebedingten Nachteile mehr vor. Ob dies auch hier anzunehmen ist, hat nun die 
Vorinstanz zu klären. 
 
Urteil des BGH vom 16.04.2008 
XII ZR 107/06 
Pressemitteilung des BGH 
 
 
Bundesverfassungsgericht: kein erzwungener Umgang mit Kind 
 
Eine Mutter wollte den Vater ihres nicht ehelichen Kindes unter Androhung eines 
Zwangsgeldes zu einem regelmäßigen Kontakt mit dem Kind zwingen. Der in den Medien 
viel diskutierte Fall wurde nun vom Bundesverfassungsgericht in letzter Instanz zugunsten 
des verklagten Vaters entschieden. 
 
Zwar ist die Verpflichtung eines Elternteils zum Umgang mit seinem Kind und der damit 
verbundene Eingriff in sein Persönlichkeitsrecht wegen der den Eltern durch Art. 6 Abs. 2 S. 
1 Grundgesetz auferlegten Verantwortung für ihr Kind und dessen Recht auf Pflege und 
Erziehung durch seine Eltern grundsätzlich gerechtfertigt. Daher ist es einem Elternteil 



prinzipiell zumutbar, zum regelmäßigen Umgang mit seinem Kind verpflichtet zu werden, 
wenn es dem Kindeswohl dient. Den Verfassungsrichtern war jedoch bewusst, dass dies 
letztlich blanke Theorie ist, wenn der Vater - aus welchen Gründen auch immer - unter 
keinen Umständen Kontakt zu seinem Kind haben will. Ein Umgang mit dem Kind, der nur 
mit Zwangsmitteln gegen einen umgangsunwilligen Elternteil durchgesetzt werden kann, 
dient in der Regel nicht dem Kindeswohl. Vielmehr birgt ein derart zwanghafter Kontakt eher 
die Gefahr, dass das Selbstwertgefühl des Kindes Schaden nimmt und sollte daher 
unterbleiben.  
 
Urteil des BVerfG vom 01.04.2008 
1 BvR 1620/04 
FamRB 2008, 174 
 
 
Reisekosten eines Miterben 
 
Die Kosten einer üblichen kirchlichen und bürgerlichen Feier gehören zu den 
Bestattungskosten, weitere Reise- oder Verpflegungskosten jedoch nicht. Ein Miterbe kann 
daher durch die Geltendmachung dieser Kosten den Nachlass und damit den 
Ausgleichsanspruch des oder der Miterben nicht mindern. 
 
Urteil des AG Hamburg vom 09.01.2008 
7c C 13/07 
ErbR 2008, 202 
 
 
Zugewinnausgleich: Form der zu erteilenden Auskunft 
 
Der Ausgleich des Vermögens bei der Scheidung eines im gesetzlichen Güterstand 
verheirateten Ehepaares erfolgt im Wege des Zugewinnausgleichs. Bei der Durchführung 
werden Anfangs- und Endvermögen der Eheleute gegenübergestellt. Jeder Ehepartner hat 
gegenüber dem anderen einen Anspruch auf Auskunft über sein Endvermögen. Der 
Auskunftsanspruch ist durch ein Bestandsverzeichnis zu erfüllen (§ 260 Abs. 1 BGB). 
 
Der Bundesgerichtshof verlangt für die Auskunft eine eigene und schriftlich verkörperte 
Erklärung des Schuldners, die jedoch nicht die gesetzliche Schriftform mit eigenhändiger 
Unterschrift (§ 126 BGB) erfüllen muss. Die Auskunft kann daher beispielsweise auch durch 
den Rechtsanwalt des auskunftspflichtigen Ehegatten erteilt werden, wobei jedoch 
klargestellt werden muss, dass die Erklärung tatsächlich vom Auskunftspflichtigen stammt. 
 
Beschluss des BGH vom 28.11.2007 
XII ZB 225/05 
BGHR 2008, 448 
NJW-Spezial 2008, 166 
 
 
Grenze für Herabsetzung des Unterhalts 
 
Das Oberlandesgericht Nürnberg, lehnte den Antrag eines Ehemannes auf Herabsetzung 
des seiner geschiedenen Ehefrau geschuldeten Unterhalts teilweise ab, da die Einkünfte der 
Frau aus Unterhalt und Rente ansonsten den gesetzlich festgeschriebenen Selbstbehalt von 
monatlich 1.000 Euro unterschritten hätten. 
 
Hinweis: Ob diese Entscheidung nach der kürzlichen Unterhaltsreform, die den Grundsatz 
der Eigenverantwortung in den Vordergrund stellt, Bestand haben wird, bleibt abzuwarten. 
Eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs zu dieser Frage steht noch aus. 



 
Urteil des OLG Nürnberg vom 20.02.2008 
7 UF 1371/07 
NJW-Spezial 2008, 260 
 
 
Ehegattenunterhalt: Pflicht zur Erwerbstätigkeit nach Unterhaltsreform 
 
Die Unterhaltsreform zum 01.01.2008 stellt die Eigenverantwortung des geschiedenen 
Ehepartners verstärkt in den Vordergrund. Bis dahin gingen die Gerichte in der Regel davon 
aus, dass allein erziehende Mütter bis zum 8. Lebensjahr eines Kindes keiner Berufstätigkeit, 
vom 9. bis zum 15. Lebensjahr einer Teilzeitbeschäftigung und ab da einer 
Vollerwerbstätigkeit nachzugehen hätten. 
 
Das Oberlandesgericht Düsseldorf wendet diese Grundsätze im Wesentlichen auch nach der 
gesetzlichen Neuregelung an. Danach ist es einer Mutter, neben der Betreuung zweier 
Kinder im Grundschulalter, allenfalls zumutbar, einer Teilzeittätigkeit (hier fünf Stunden) 
nachzugehen. Sie darf in dieser familiären Situation unter Berücksichtigung der Zeiten für 
den Arbeitsweg, die notwendigen Einkäufe, die Versorgung und Betreuung der Kinder in der 
Regel nicht zu einer Vollzeittätigkeit verpflichtet werden. Allerdings müssen gegebenenfalls 
bestehende Kinderbetreuungsplätze genutzt werden. Die unterhaltsberechtigte Frau muss 
auf Verlangen nachweisen, dass keine Betreuungsmöglichkeiten bestehen. 
 
Urteil des OLG Düsseldorf vom 09.05.2008 
II-2 WF 62/08 
Pressemitteilung des OLG Düsseldorf 
 
 
 
Miet-, WEG- und Immobilienrecht 
 
Vermieter muss bei Wohnungsvermüllung einschreiten 
 
Weigert sich ein Mieter, seine völlig vermüllte Wohnung, von der nicht nur starke 
Geruchsbelästigung, sondern auch Gesundheitsgefahren für Mitbewohner und Besucher des 
Mehrfamilienhauses ausgehen, zu reinigen und zu entrümpeln, kann die zuständige Behörde 
den Vermieter als sogenannten Zustandsstörer auf Beseitigung der Missstände in Anspruch 
nehmen. Das Verwaltungsgericht Arnsberg bestätigte eine entsprechende 
Ordnungsverfügung des Bürgermeisters der Stadt Witten, nachdem der Mieter 
entsprechende Aufforderungen beharrlich ignoriert und auch die angebotene Unterstützung 
durch Kräfte der Stadt ausgeschlagen hatte. 
 
Beschluss des VG Arnsberg vom 09.05.2008 
3 L 336/08 
Handelsblatt vom 21.05.2008 
 
 
Umlagefähigkeit von Kosten für Hauswart 
 
Legt ein Vermieter die Kosten für den Hauswart, wie mietvertraglich vereinbart, auf die 
Vermieter um, ist darauf zu achten, dass er den Mietern nur die Kosten für die Arbeitszeit 
auferlegt, die der Hauswart mit tatsächlich umlagefähigen Tätigkeiten wie Reinigung des 
Treppenhauses, Schneeräumen, Gartenpflege etc. verbringt.  
 
Nimmt der Vermieter bei der Berechnung der umlagefähigen Hauswartkosten lediglich einen 
pauschalen Abzug der nicht umlagefähigen Verwaltungs-, Instandhaltungs- und 



Instandsetzungskosten vor, genügt seitens des Mieters ein schlichtes Bestreiten der 
Richtigkeit der Abrechnung. Der Vermieter hat dann die Kosten nachvollziehbar so 
aufzuschlüsseln, dass die nicht umlagefähigen Kosten herausgerechnet werden können. 
 
Versäumnisurteil des BGH vom 20.02.2008 
VIII ZR 27/07 
WoM 2008, 285 
 
 
Erste Nebenkostenabrechnung nach über 20 Jahren 
 
Nach dem Kauf eines Mietshauses rechnete der Erwerber die im Mietvertrag vereinbarten 
Nebenkosten ab. Der Mieter verweigerte die Zahlung mit der Begründung, der 
Voreigentümer habe über 20 Jahre lang keine Betriebskosten verlangt. 
 
Für den Bundesgerichtshof spielte dies keine Rolle. Auch nach einer so langen Zeit führt die 
Nichtgeltendmachung von Ansprüchen nicht automatisch zur Verwirkung hinsichtlich der 
künftigen Forderungen. Eine Verwirkung kommt nur dann in Betracht, wenn - abgesehen 
vom bloßen Zeitablauf - Umstände vorliegen, die für den Schuldner einen 
Vertrauenstatbestand dahingehend geschaffen haben, dass der Gläubiger auch künftig von 
der Geltendmachung seiner Ansprüche absehen wird. Derartige Umstände waren für die 
Bundesrichter hier nicht ersichtlich. 
 
Urteil des BGH vom 13.02.2008 
VIII ZR 14/06 
NJW 2008, 1302 
 
 
Kein Mindestabstand für Kinderspielturm 
 
Die Bestimmungen der Landesbauordnung über Abstandsflächen gelten nur für Gebäude 
und Anlagen mit gebäudegleicher Wirkung, aber nicht für Kinderspielgeräte. Mit dieser 
Begründung wies das Verwaltungsgericht Neustadt a. d. Weinstraße die Klage eines 
Grundstückseigentümers ab, der von der Baubehörde das Einschreiten gegen einen vom 
Nachbarn in 1,50 Meter Entfernung von der Grundstücksgrenze aufgestellten 
Kinderspielturm verlangte. Auch gibt es in Wohngebieten in der Regel genauso wenig Schutz 
vor Einsichtsmöglichkeiten in benachbarte Grundstücke wie vor Lärmverursachung durch 
spielende Kinder. 
 
Urteil des VG Neustadt vom 17.04.2008 
4 K 25/08.NW 
BauR 2008, 1035 
 
 
Betriebskostenabrechnung: kein Neubeginn der Ausschlussfrist trotz Anerkenntnis 
des Mieters 
 
Der Vermieter ist nach § 556 Abs. 3 S. 2 BGB verpflichtet, dem Mieter innerhalb eines 
Jahres eine Betriebskostenabrechnung zukommen zu lassen. Versäumt der Vermieter diese 
Frist, kann er an den Mieter keine Nachforderungen mehr stellen, es sei denn, er hat die 
Verzögerung der Abrechnung nicht zu vertreten. Der Bundesgerichtshof stellt in diesem 
Zusammenhang klar, dass die einjährige Abrechnungsfrist nicht erneut zu laufen beginnt, 
wenn der Mieter dem Vermieter gegenüber den Anspruch vor Ablauf der Verjährungsfrist 
anerkennt. Der Mieter muss daher eine nach Jahresfrist erstellte Korrekturabrechnung nicht 
mehr akzeptieren. 
 



Urteil des BGH vom 09.04.2008 
VIII ZR 84/07 
BGH online 
 
 
Durchführung eines Güteverfahrens zwingend 
 
Ist in der Gemeinschaftsordnung einer Eigentumswohnanlage geregelt, dass Streitigkeiten 
zunächst vor der Einleitung gerichtlicher Schritte dem Verwaltungsbeirat vorzutragen sind 
und dieser verpflichtet ist, im Einvernehmen mit dem Verwalter auf eine gütliche Einigung 
hinzuwirken, ist eine gerichtliche Geltendmachung vermeintlicher Ansprüche zwischen 
Wohnungseigentümern solange unzulässig, bis das Verfahren durchgeführt und erfolglos 
geblieben ist. 
 
Beschluss des OLG Frankfurt vom 11.06.2007 
20 W 108/07 
OLGR Frankfurt 2008, 292 
 
 
Schönheitsreparaturen: unwirksame „Holzklausel“ 
 
Das Landgericht Hamburg erklärte eine so genannte Holzklausel in einem 
Formularmietvertrag, wonach der Mieter verpflichtet sein soll, in der Wohnung lackierte 
Holzteile entweder weiß oder in einem hellen Farbton gestrichen oder in dem Farbton 
zurückzugeben, den sie bei Vertragsbeginn hatten, wegen unangemessener Benachteiligung 
des Mieters für unwirksam. 
 
Die Verpflichtung, die Holzteile in einem bestimmten Farbton zurückzugeben, führt dazu, 
dass der Mieter unabhängig von seiner letzten Renovierung zum Neuanstrich verpflichtet ist, 
sofern er die Holzteile in rechtlich zulässiger Weise in einem Farbton gestrichen hat, der den 
Vorgaben der Klausel nicht entspricht. Zudem beanstandete das Gericht, es sei unklar, was 
unter einem „hellen Farbton“ zu verstehen ist. 
 
Urteil des LG Hamburg vom 08.10.2007 
316 S 35/07 
MietRB 2008, 68 
 
 
Hinweispflicht des Notars bei im Voraus entrichteten Erschließungskosten 
 
Beurkundet der Notar einen Bauträgervertrag, in dem der Bauträger als Veräußerer die 
Erschließungs- und Anschlusskosten übernimmt und der Käufer (Bauherr) sich verpflichtet, 
die Kosten - ungeachtet des Umstands, dass diese von der Gemeinde noch nicht festgesetzt 
wurden - mit der ersten Abschlagszahlung nach Herstellung des ersten Bauabschnitts an 
den Bauträger zu überweisen, enthält diese Vertragsgestaltung eine ungesicherte 
Vorleistung, die eine besondere Belehrungspflicht des beurkundenden Notars auslöst. Bei 
einer Insolvenz des Bauträgers bliebe der Bauherr nämlich im Verhältnis zur Gemeinde 
weiterhin zur Zahlung der Erschließungs- und Anschlusskosten verpflichtet. 
 
Unterlässt es der Notar, den Käufer bei der Vertragsbeurkundung auf die mit der vollen 
Bezahlung der vereinbarten Raten verbundenen Gefahren hinzuweisen und den Parteien 
Wege aufzuzeigen, wie dieses Risiko durch eine andere Vertragsgestaltung vermieden 
werden kann, macht er sich schadensersatzpflichtig, wenn der Käufer wegen der Insolvenz 
des Bauträgers die Erschließungskosten nochmals entrichten muss. 
 
Urteil des BGH vom 17.01.2008 



III ZR 136/07 
BGHR 2008, 377 
 
 
Provisionsanspruch trotz Unterbrechung der Verhandlungen 
 
Eine Frau ließ sich von einem Makler eine Immobilie vermitteln. In der Folgezeit führte sie 
allein die Verhandlungen mit dem Verkäufer. Die Verhandlungen scheiterten jedoch 
zunächst. Erst als sich der Eigentümer nach gut drei Monaten entschloss, das Haus - wie 
von der Interessentin gefordert - in zwei Eigentumswohnungen zu unterteilen und den 
Kaufpreis erheblich zu senken, kaufte die Frau eine der Wohnungen. Die andere Wohnung 
erwarb ihr Bruder. Der Makler verlangte die vertraglich vereinbarte Provision. Die Käuferin 
meinte, der Kauf habe mit der früheren Vermittlungstätigkeit des Maklers nichts mehr zu tun 
und verweigerte die Provisionszahlung. 
 
Der Bundesgerichtshof stellte sich auf die Seite des Maklers. Wenn ein Maklerkunde nur 
vorübergehend seine Absicht aufgibt, das angebotene Objekt zu erwerben, führt dies, sofern 
der Vertragsschluss dem Nachweis in einem angemessenen zeitlichen Abstand folgt, nur 
ausnahmsweise zur Unterbrechung des notwendigen Ursachenzusammenhangs zwischen 
der Maklerleistung und dem Erfolgseintritt. Der erforderliche Zusammenhang zwischen dem 
geschlossenen und dem nach dem Maklervertrag beabsichtigten Hauptvertrag kann auch 
dann bestehen, wenn der Maklerkunde an einem Grundstück - anders als in dem 
Maklerangebot vorgesehen - kein Alleineigentum, sondern, wie in diesem Fall, lediglich ein 
hälftiges Miteigentum verbunden mit Teil- und Wohnungseigentum erwirbt, während ein 
Angehöriger die andere Hälfte kauft. Da die Bundesrichter die zeitliche Verzögerung von ca. 
drei Monaten als unerheblich ansahen, stand dem Makler im Ergebnis die vereinbarte 
Provision zu. 
 
Urteil des BGH vom 13.12.2007 
III ZR 163/07 
BGHR 2008, 261 
 
 
Kein Rentenanspruch bei Nichtausübung des Wohnrechts 
 
Einer Frau stand ein lebenslanges Wohnrecht an einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus 
zu. Als sie altersbedingt schließlich in ein Wohnheim umziehen musste, verlangte sie von 
dem Hauseigentümer die Zahlung einer Geldrente in Höhe des Mietwertes. Das 
Oberlandesgericht Celle sah hierfür keine Anspruchsgrundlage. 
 
Der Umzug des Wohnberechtigten in ein Pflegeheim verpflichtet den Grundeigentümer bei 
Fehlen einer entsprechenden Vereinbarung nicht automatisch zur Zahlung einer Geldrente in 
Höhe des Mietwertes. Vielmehr kommt ein solcher Anspruch allenfalls dann in Betracht, 
wenn der Eigentümer durch den endgültigen Auszug des Wohnberechtigten, z.B. durch 
Vermietung, Eigennutzung oder ersparte Aufwendungen, wirtschaftliche Vorteile erlangt. 
 
Hinweis: Ein Ersatzanspruch wäre demnach wohl nur denkbar, wenn der Wohnberechtigte 
die Wohnung endgültig aufgibt und eine Löschung seines Rechts im Grundbuch vornimmt. 
 
Beschluss des OLG Celle vom 15.10.2007 
4 W 195/07 
NJW-Spezial 2008, 167 
 
 
Streit um „Monsterzaun“ 
 



Zwei benachbarte Ehepaare, die je eine Hälfte eines Doppelhauses bewohnten, stritten 
jahrelang in zahlreichen Zivil- und Strafverfahren miteinander. Bei den gerichtlichen 
Auseinandersetzungen wurde zwar immer wieder ein Zaun mit zum Teil über drei Metern 
Höhe und einem Stacheldrahtaufsatz erwähnt, den einer der Streithähne auf der 
Grundstücksgrenze errichtet hatte. Der Zaun war jedoch nie Gegenstand der Verfahren.  
 
Als der andere Nachbar nach über drei Jahren schließlich doch die Beseitigung der 
„Befestigungsanlage“ forderte, wies das Gericht die Klage auf Abriss des Zauns mit der 
Begründung ab, nach mehreren Jahren der Duldung sei der Anspruch verwirkt. Den 
Stacheldrahtaufsatz musste der streitsüchtige Nachbar allerdings beseitigen, da 
Stacheldraht mit seinem aggressiven und feindseligen Charakter evident den Grundsätzen 
eines normalen Umgangs mit den Mitmenschen widerspricht. 
 
Urteil des AG München vom 24.07.2007 
173 C 23153/06 
Justiz Bayern online 
 
 
 
Arbeits- und Sozialrecht 
 
Frist für Kündigungsschutzklage trotz Krankenhausaufenthalt zu beachten 
 
Will sich ein Arbeitnehmer gegen eine Kündigung gerichtlich zur Wehr setzen, muss er die 
Kündigungsschutzklage binnen drei Wochen nach Zugang der Kündigung beim zuständigen 
Arbeitsgericht erheben. Versäumt er die Frist ohne Verschulden, kann die Klage auf Antrag 
jedoch auch noch nachträglich zugelassen werden. 
 
Für das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein rechtfertigt ein Krankenhausaufenthalt für 
sich gesehen noch keine nachträgliche Zulassung einer Kündigungsschutzklage. Erforderlich 
ist vielmehr, dass der Arbeitnehmer objektiv gehindert war, Klage zu erheben oder von 
einem Dritten erheben zu lassen. Hiervon kann in der Regel nur ausgegangen werden, wenn 
durch die Art der Erkrankung oder die besondere Behandlungssituation (hier 
Suchtbehandlung) Außenkontakte (auch telefonischer Art) ausgeschlossen oder jedenfalls in 
unzumutbarer Weise erschwert sind. 
 
Urteil des LAG Schleswig-Holstein vom 05.02.2008 
6 Ta 22/08 
EzA-SD 2008, 3 
 
 
Kündigung wegen Schluck aus unbezahlter Getränkeflasche 
 
Bei Diebstählen zulasten des Arbeitgebers kennen die Arbeitsgerichte in der Regel auch 
dann keine Nachsicht, wenn es sich um geringwertige Gegenstände handelt. So bestätigte 
das Arbeitsgericht Frankfurt am Main die Wirksamkeit eines Aufhebungsvertrags mit dem 
Mitarbeiter eines Supermarkts, der dabei ertappt worden war, wie er einen Schluck aus einer 
Cola-Flasche genommen hatte, ohne diese vorher zu bezahlen. Die Marktleitung hatte 
vorher die ausdrückliche Weisung erteilt, Getränke vor dem Verzehr zu kaufen. Sie durfte 
den Arbeitnehmer daher mit Drohung einer fristlosen Kündigung zur Unterzeichnung des 
Aufhebungsvertrags veranlassen. 
 
Urteil des ArbG Frankfurt/Main vom 24.04.2008 
7 Ca 4568/07 
Justiz Hessen online 
 



 
Ordnungsgemäße Mitteilung über Modernisierung einer Mietwohnung 
 
Nach § 554 Abs. 3 BGB muss der Vermieter dem Mieter spätestens drei Monate vor Beginn 
der Modernisierungsmaßnahmen deren Art, den voraussichtlichen Umfang und Beginn 
sowie die voraussichtliche Dauer und die zu erwartende Mieterhöhung schriftlich mitteilen. 
Der Vermieter hat dabei alle Angaben zu machen, die für die Beurteilung als 
Modernisierungsmaßnahme und als Grundlage für die vorzunehmende Interessenabwägung 
notwendig sind. Die Mitteilung muss insbesondere die geplante Maßnahme, ihre Bedeutung 
und ihre Auswirkungen sowie die vermutliche Mietzinserhöhung so konkret wie möglich 
beschreiben.  
 
Nach diesen Grundsätzen genügt es, wenn der Vermieter dem Mieter mitteilt, dass in die 
Wohnung eine Dusche mit Innentoilette eingebaut wird, wie die Verfliesung und Ausstattung 
von Bad und neuer, flächenreduzierter Küche erfolgt und wie lange die Baumaßnahme 
insgesamt dauern wird. Es ist nicht erforderlich, dass der Ablauf der Arbeiten hinsichtlich der 
einzelnen Umbaumaßnahmen näher mitgeteilt wird. Vom Vermieter kann nicht gefordert 
werden, sämtliche Bauschritte im Einzelnen genau vorauszuplanen.  
 
Urteil des KG Berlin vom 10.05.2007 
8 U 166/06 
RdW 2008, 135 
 
 
Unfall auf Weg zum Arzt nicht versichert 
 
Maßnahmen zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Gesundheit sind grundsätzlich dem 
unversicherten, privaten Lebensbereich zuzurechnen, auch wenn sie mittelbar der Erhaltung 
oder Wiederherstellung der Arbeitskraft dienen. Arztbesuche stehen daher prinzipiell nicht 
unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Eine wesentliche 
Betriebsbezogenheit nimmt die Rechtsprechung ausnahmsweise z.B. bei einem Weg von 
der Arbeitsstätte aus an, nachdem die Arbeit bereits angetreten war und der Arbeitnehmer 
sich zu einer Behandlung wegen akut aufgetretener gesundheitlicher Beschwerden begibt, 
um dadurch die Fortsetzung der Arbeit zu ermöglichen. Nur in solchen Ausnahmefällen sind 
Arbeitnehmer bei Unfällen auf dem Weg zum und vom Arzt gesetzlich unfallversichert. 
 
Urteil des LSG Baden-Württemberg vom 28.09.2007 
S 1 U 642/07 
Pressemitteilung des LSG Baden-Württemberg 
 
 
Rückzahlung von Arbeitslosengeld II bei ungenehmigtem Auslandsaufenthalt 
 
Hält sich ein Arbeitslosengeld II-Empfänger ohne vorherige Absprache mit der Behörde für 
sieben Wochen im Ausland auf, kann ihm die für die Zeit der nicht genehmigten 
Ortsabwesenheit bewilligte Unterstützung rückwirkend gestrichen werden. Die Ausrede des 
Hilfeempfängers, er habe in dieser Zeit seine kranke Ehefrau in Weißrussland gepflegt, ließ 
die Arbeitsagentur nicht gelten, da die Erkrankung der Ehefrau nicht lebensbedrohend war 
und ohne weiteres eine vorherige Genehmigung hätte eingeholt werden können. Eine 
nachträgliche Genehmigung war schon wegen der Dauer der Ortsabwesenheit von mehr als 
sechs Wochen ausgeschlossen. 
 
Gerichtsbescheid des LSG Baden-Württemberg vom 06.02.2008 
S 7 AS 4737/07 
Pressemitteilung des LSG Baden-Württemberg 
 



 
Ersatz von entgangenen Trinkgeldern bei unwirksamer Arbeitgeberkündigung 
 
Bezieht ein Arbeitnehmer regelmäßig oder zu bestimmten Zeiten Trinkgeld in nicht 
unerheblichem Umfang (hier Briefzusteller vor den Weihnachtstagen und zum 
Jahreswechsel), hat ihm der Arbeitgeber die infolge einer unwirksamen 
Arbeitgeberkündigung entgangenen Kundenzuwendungen zu ersetzen. Dies setzt jedoch 
voraus, dass der Arbeitgeber bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätte 
erkennen können, dass die Kündigung unwirksam ist. 
 
Urteil des LAG Hamburg vom 13.02.2008 
5 Sa 69/07 
EzA-SD 11/2008, 6 
 
 
 
Medizinrecht 
 
Sturz eines Klinikpatienten 
 
Allein aus dem Umstand, dass ein Klinikpatient im Bereich der Klinik gestürzt ist und sich 
dabei verletzt hat, kann nicht auf eine schuldhafte Pflichtverletzung des Pflegepersonals 
geschlossen werden. Kommt es jedoch - wie hier - im Zusammenhang mit einer konkret 
geschuldeten Hilfeleistung bei der Begleitung beim Gang zur Toilette zum Sturz eines 
Patienten, so hat der Betreiber der Klinik darzulegen und zu beweisen, dass dieser Sturz 
nicht auf einem Fehlverhalten des mit der Pflege und Betreuung des Patienten betrauten 
Personals beruht. Kann dieser Entlastungsbeweis nicht geführt werden, haftet der 
Klinikbetreiber dem Patienten für die erlittenen Verletzungen. 
 
Beschluss des KG Berlin vom 10.09.2007 
12 U 145/06 
KGR Berlin 2008, 505 
 
 
 
Versicherungsrecht 
 
Lebensversicherung: Vorlage des Versicherungsscheins berechtigt zur Kündigung 
 
Enthalten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen eines Lebensversicherungsvertrags 
eine Klausel mit dem Inhalt „Die Gesellschaft kann den Inhaber des Versicherungsscheins 
als verfügungs- insbesondere empfangsberechtigt ansehen“, sollte der Versicherungsschein 
unbedingt sicher aufbewahrt werden. Das Oberlandesgericht Bremen wies die Klage eines 
Versicherten gegen die Versicherungsgesellschaft ab, die ohne dessen Wissen den 
Rückkaufswert an die Ehefrau ausbezahlt hatte. Diese hatte den Versicherungsvertrag unter 
Vorlage der Originalurkunde gekündigt. Die Vertragsklausel berechtigt den Inhaber des 
Versicherungsscheins nämlich auch zur Kündigung des Versicherungsvertrags, um so an 
den Rückkaufswert zu kommen. Demzufolge muss sich der Mann wegen des entstandenen 
Schadens an seine Ehefrau halten. 
 
Urteil des OLG Bremen vom 19.02.2008 
3 U 45/07 
OLGR Bremen 2008, 279 
 
 
Lückenhaftes Ausfüllen des Versicherungsfragebogens durch Vertreter 



 
Der Bundesgerichtshof stärkt die Rechte von Versicherten, die das Ausfüllen des 
Antragsformulars für eine Berufsunfähigkeitsversicherung einem Versicherungsvertreter 
überlassen haben und dieser den Antrag lückenhaft ausgefüllt hat. Weist der Versicherte bei 
der Frage nach Vorerkrankungen auf Rückenbeschwerden hin, muss der 
Versicherungsvertreter nach Details fragen und darf die genannten Beschwerden nicht 
einfach unerwähnt lassen, weil er sie für unerheblich erachtet. Kann die Versicherung nicht 
beweisen, dass der Versicherte die Angaben zu Vorerkrankungen unterschlagen oder gar 
mit dem Vertreter gemeinsame Sache gemacht hat, muss sie für einen späteren 
Versicherungsschaden aufkommen. 
 
Urteil des BGH vom 05.03.2008 
IV ZR 119/06 
VersR 2008, 668 
 
 
Kaskoversicherung: keine Mehrwertsteuererstattung bei Fahrzeugdiebstahl 
 
Die Regelung in § 13 Abs. 7 S. 2 der Allgemeinen Kraftfahrtversicherungsbedingungen 
(AKB), dass der Kaskoversicherer die Umsatzsteuer nur dann ersetzt, wenn und soweit sie 
für den nicht vorsteuerabzugsberechtigten Versicherungsnehmer tatsächlich angefallen ist, 
erfasst sämtliche Fälle, in denen der Versicherer dem Grunde nach Kaskoentschädigung zu 
leisten hat, also auch den des Verlustes eines Pkws. Die Klausel ist nicht auf Fälle der 
Beschädigung und Zerstörung beschränkt. Auch inhaltlich ist sie rechtlich nicht zu 
beanstanden. Sie führt nicht zu einer unangemessenen Benachteiligung des 
Versicherungsnehmers. 
 
Beschluss des OLG Celle vom 01.02.2008 
8 W 19/08 
Pressemitteilung des OLG Celle 
 
 
Lebensversicherung: wirksame Abtretungsanzeige durch Abtretungsempfänger 
 
Eine Abtretung der Rechte und Ansprüche aus einer Lebensversicherung ist nur dann 
wirksam, wenn die Abtretung der Versicherungsgesellschaft schriftlich angezeigt wird. Fehlt 
es an einer ordnungsgemäßen Abtretungsanzeige, ist der Forderungsübergang absolut 
unwirksam. Das Landgericht Dortmund hält auch eine Übermittlung der Abtretungsanzeige 
des Versicherungsnehmers an den Versicherer durch den Abtretungsempfänger für 
ausreichend. Ebenfalls bedarf es hierzu keiner gesonderten (schriftlichen) Vollmacht durch 
den Versicherten. 
 
Urteil des LG Dortmund vom 14.02.2008 
2 O 384/06 
Pressemitteilung des LG Dortmund 
 
 
Unfallversicherung: Achillessehnenriss an Steigung nicht versichert 
 
Eine Unfallversicherung kann wegen einer erlittenen Verletzung vom Versicherten nur dann 
in Anspruch genommen werden, wenn tatsächlich ein Unfall vorlag, also die Verletzung 
durch ein plötzlich von außen auf den Körper wirkendes Ereignis unfreiwillig eingetreten ist 
(§ 1 Abs. 3 Allgemeine Unfallversicherungsbedingungen - AUB). Ein solches Unfallereignis 
liegt nicht vor, wenn der Riss der Achillessehne beim Begehen einer leicht ansteigenden 
Einfahrt entstanden ist und weder ein unvorhergesehenes Hindernis noch eine 



Bodenunebenheit eine unnatürliche Bewegung verursacht noch eine außergewöhnlich 
erhöhte Kraftanstrengung vorgelegen hat. 
 
Urteil des LG Dortmund vom 14.02.2008 
2 O 362/07 
Pressemitteilung des LG Dortmund 
 
 
Brandversicherung: kein Ersatzanspruch nach vorschneller Reparatur 
 
Nach einem Gewitter mit heftigen Blitzeinschlägen in der Nähe eines Wohnhauses 
funktionierte die Heizungsanlage nicht mehr. Der Hauseigentümer war der Meinung, dass 
der Schaden an der Heizungsanlage auf einen blitzbedingten Überspannungsschaden 
zurückzuführen ist und meldete dies seiner Brandversicherung. Nahezu gleichzeitig 
beauftragte er auch eine Heizungsfirma mit der Reparatur der Heizanlage. Dem 
Sachbearbeiter der Versicherung war es daher nicht möglich, den Schaden zu 
begutachten. Da die Heizungsfirma auch die ausgetauschten Teile bereits entsorgt hatte, 
konnte sich der Gutachter schließlich kein Bild mehr von der Schadensursache machen. 
Die Versicherung berief sich auf das dem Versicherten obliegende Veränderungsverbot 
und verweigerte die Erstattung der angefallenen Reparaturkosten von 3.466 Euro. 
 
Das Amtsgericht München sah in der vorschnellen Reparatur ebenfalls einen Verstoß 
gegen das in § 57 der Allgemeinen Brandversicherungsbedingungen (ABB) geregelte 
Veränderungsgebot. Danach darf ein Versicherungsnehmer ohne Erlaubnis des 
Versicherers an dem durch das Schadensereignis geschaffenen Zustand keine 
Änderungen vornehmen oder dulden, die die einwandfreie Feststellung des Schadens 
erschweren. Für den Fall, dass Änderungen absolut notwendig sind, sind diese auf das 
Notwendigste zu beschränken und wenn möglich, die Genehmigung des Versicherers 
einzuholen. All das habe der Hauseigentümer versäumt. Auch wenn man berücksichtigt, 
dass eine Warmwasserversorgung schnell wiederhergestellt werden muss, hätte der 
Hauseigentümer zumindest die beschädigten Teile aufheben müssen. 
 
Urteil des AG München vom 28.09.2007 
281 C 15020/07 
Justiz Bayern online 
 
 
 
Bank- und Anlagerecht 
 
Finanzierung eines überteuerten Anlageobjekts 
 
Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist eine kreditgebende Bank bei 
steuersparenden Bauherren-, Bauträger- und Erwerbermodellen nur unter ganz besonderen 
Voraussetzungen zur Risikoaufklärung über das finanzierte Geschäft verpflichtet. Das 
Geldinstitut darf in der Regel davon ausgehen, dass die Kunden entweder über die 
notwendigen Kenntnisse oder Erfahrungen verfügen oder sich jedenfalls der Hilfe von 
Fachleuten bedient haben. Aufklärungs- und Hinweispflichten bezüglich des finanzierten 
Geschäfts können sich daher nur aus den besonderen Umständen des konkreten Einzelfalls 
ergeben. 
 
Nach diesen Grundsätzen führt die sittenwidrige Überteuerung des Kaufpreises eines 
finanzierten Objekts für sich genommen auch bei einer institutionalisierten Zusammenarbeit 
zwischen finanzierender Bank und dem Verkäufer oder Vertreiber des Objekts nicht zu der 
Vermutung, die finanzierende Bank habe von der sittenwidrigen Überteuerung Kenntnis 
gehabt. Eine solche Vermutung kommt nur im Falle einer arglistigen Täuschung in Betracht. 



Kann der Anleger dies nicht beweisen, bleibt er zur Rückzahlung des aufgenommenen 
Kredits verpflichtet. 
 
Urteil des BGH vom 23.10.2007 
XI ZR 167/05 
BGHR 2008, 340 
 
 
Dubiose Barabhebungen während Fernreise 
 
Ein Bankkunde stellte nach Rückkehr von einem mehrwöchigen Thailandurlaub fest, dass 
mit seiner EC-Karte mehrere Barabhebungen erfolgt sind, die er angeblich selbst nicht 
veranlasst hatte. Er versicherte, die EC-Karte während seines Urlaubs sicher verwahrt und 
erst mehrere Tage nach den dubiosen Abhebungen selbst genutzt zu haben und verlangte 
von der Bank den Ersatz der nicht von ihm veranlassten Kontobelastungen. Seine Klage 
hatte jedoch keinen Erfolg. 
 
Liegt - wie hier - ein Missbrauch einer zumindest nicht dauerhaft entwendeten EC-Karte 
unter Verwendung der PIN vor, spricht der so genannte Anscheinsbeweis dafür, dass der 
Karteninhaber entweder die Abhebungen selbst veranlasst oder die EC-Karte pflichtwidrig 
zusammen mit der Geheimnummer aufbewahrt hat. Diese Vermutung kann auch nicht allein 
mit der Behauptung erschüttert werden, ein Dritter habe die Daten ausgespäht und eine 
Kopie der EC-Karte hergestellt, wenn hierfür keine konkreten Anhaltspunkte vorliegen. In 
beiden für die ungeklärten Abhebungen denkbaren Fällen ist die Bank nicht zur Erstattung 
der abgehobenen Beträge verpflichtet. 
 
Urteil des OLG Karlsruhe vom 06.05.2008 
17 U 170/07 
Pressemitteilung des OLG Karlsruhe 
 
 
Unterdeckung bei Kredittilgung mittels Lebensversicherung 
 
Ist in einem Kreditvertrag vereinbart, dass die Tilgung aus einer später fälligen 
Kapitallebensversicherung erfolgen soll, so ist die Vereinbarung in der Regel so zu 
verstehen, dass die Tilgung zunächst in Höhe der tatsächlich ausgezahlten 
Lebensversicherungsleistung erfolgt und der Kreditnehmer den noch offenen Restbetrag aus 
eigenen Mitteln begleicht. Das Risiko, dass die Lebensversicherungsleistungen zur 
vollständigen Tilgung des Darlehens nicht ausreichen (sogenannte Unterdeckung), hat 
grundsätzlich der Darlehensnehmer zu tragen. 
 
Beschluss des BGH vom 20.11.2007 
XI ZR 259/06 
BGH online 
 
 
 
Reiserecht 
 
Reisebüro muss nicht nach günstigstem Angebot suchen 
 
Nach Beendigung einer knapp 15.000 Euro teuren Fernreise auf die Bermudas, erfuhr eine 
Touristin, dass eine vergleichbare Reise durch ein anderes Unternehmen um 2.700 Euro 
billiger angeboten wurde. Sie verlangte die Differenz von ihrem Reisebüro. Dieses habe, so 
meinte sie, seine Sorgfaltspflichten verletzt. Es hätte auf das billigere Angebot hinweisen 



müssen. Das Reisebüro behauptete, ihm sei das Angebot des günstigeren Veranstalters bei 
der Buchung nicht bekannt gewesen und verweigerte die Zahlung. 
 
Das zuständige Amtsgericht München verneinte eine Pflichtverletzung des Reisevermittlers. 
Ein Reisebüro ist nicht verpflichtet, von sich aus alle erdenklichen Anstrengungen zu 
unternehmen, aus dem Gesamtangebot aller Reiseveranstalter das günstigste Angebot 
herauszufinden. Wenn der Kunde dies wünscht, muss er dem Reisebüro ausdrücklich den 
Auftrag dazu erteilen. Dies war aber gerade nicht der Fall. Der Amtsrichter wies die Klage in 
vollem Umfang ab. 
 
Urteil des AG München vom 07.11.2007 
233 C 28416/06 
Justiz Bayern online 
 
 
Zweitägige Verspätung eines Auslandsfluges wegen Nebels 
 
Nach der entsprechenden EU-Richtlinie ist eine Fluggesellschaft zu Betreuungsleistungen in 
Form von Essen, Getränken, Hotelunterbringung, Transport zum Hotel, Telefongesprächen 
u.Ä. verpflichtet, wenn es wegen der Stornierung eines Fluges zu erheblichen 
Verzögerungen (hier zwei Tage) bei der Ankunft am Zielort kommt. Ist der Ausfall des Fluges 
jedoch auf höhere Gewalt (hier starker Nebel) zurückzuführen, steht dem Fluggast nicht 
auch noch zusätzlich Schadensersatz zu. Eine derartige Ursache liegt außerhalb des 
Verantwortungsbereichs der Fluggesellschaft. 
 
Urteil des OLG Koblenz vom 11.01.2008 
10 U 385/07 
Pressemitteilung des OLG Koblenz 
 
 
Unzulässige Reise-AGB bei „Überkreuz-Buchungen“ 
 
Ein Verbraucherverband ging in einem Musterverfahren erfolgreich gegen das Unternehmen 
British Airways vor, das wie andere Fluggesellschaften Flugtickets zu Sondertarifen anbot, 
die nur in der gebuchten Reihenfolge abgeflogen werden können. Viele Kunden nutzen die 
günstigen Flugmöglichkeiten durch sogenannte Überkreuz-Buchungen aus, da diese selbst 
dann günstiger sind, wenn Teilstrecken nicht in Anspruch genommen werden. Die beklagte 
Fluggesellschaft verweigerte ihren Kunden den ursprünglich als Rückflug gebuchten Flug, 
wenn sie zur Hinreise nicht angetreten waren.  
 
British Airways berief sich insoweit auf seine Allgemeinen Beförderungsbedingungen, 
wonach bei Nichteinhaltung der Reihenfolge der gebuchten Flüge die nachfolgenden 
Streckenabschnitte verfallen. Das Landgericht Frankfurt am Main erklärte die Vertragsklausel 
jedoch wegen unangemessener Benachteiligung der Kunden für unwirksam. Demnach 
behalten Tickets auch dann ihre Gültigkeit, wenn der Fluggast die gebuchte Reihenfolge der 
Flüge nicht einhält. 
 
Urteil des LG Frankfurt/Main vom 14.12.2007 
2-2 O 243/07 
Justiz Hessen online 
 
 
Höhere Lärmentwicklung im Heck eines Kreuzfahrtschiffs 
 
Kreuzfahrtpassagiere müssen Motorengeräusche und Vibrationen in der Kabine und Diesel- 
und Küchengerüche sowie „Gischtnebel“ auf dem Kabinenbalkon hinnehmen. Insbesondere 



bei Heckkabinen muss wegen der darunter liegenden Motoren und der Schiffsschraube mit 
höherer Lärmentwicklung gerechnet werden. Das Amtsgericht München verneinte danach 
einen Anspruch auf Minderung des Reisepreises. 
 
Urteil des AG München vom 17.03.2008 
242 C 16587/07 
Justiz Bayern online 
 
 
 
Verbraucherrecht und Sonstiges 
 
GEZ-Gebühren auch während Auslandsaufenthalt 
 
Das Verwaltungsgericht Trier hat entschieden, dass die bloße Ortsabwesenheit des 
Gebührenpflichtigen nicht zur Abmeldung von Radio- und Fernsehgerät berechtigt. 
Rundfunkgebühren sind daher auch im Falle eines einmonatigen Auslandsaufenthaltes des 
Rundfunkteilnehmers weiter zu entrichten. Dasselbe gilt bei einem vorübergehenden Ausfall 
des Gerätes wegen eines technischen Defekts. Das Gericht begründet dies damit, dass es 
sich bei dem Rundfunkgebühreneinzug um ein Massenverfahren handelt, bei dem 
aufwendige Beweisführungen im Einzelfall vermieden werden sollen. 
 
Urteil des VG Trier vom 24.04.2008 
2 K 932/07.TR 
Pressemitteilung des VG Trier 
 
 
Kein Schadensersatz für Telefonkartensammler 
 
Der Bundesgerichtshof wies die Klage eines Telefonkartensammlers gegen die Telekom ab, 
der wegen der Ablauffrist der von ihm in den Jahren 1992 bis 1994 gesammelten 
Telefonkarten einen Wertverlust von 7.716 Euro geltend gemacht hatte. Zur Begründung 
wurde darauf hingewiesen, dass die Telekom seinerzeit einen Umtausch der vom Ablauf 
bedrohten Karten angeboten hatte. Dies reichte aus, um die Kunden vor entsprechenden 
Verlusten zu schützen. Auf das Interesse von Telefonkartensammlern an einer 
unbeschränkten Gültigkeit der Telefonkarten musste darüber hinaus keine Rücksicht 
genommen werden. 
 
Urteil des BGH vom 24.01.2008 
III ZR 79/ 07 
BGH online 
 
 
Verdeckte Überwachung mittels GPS-Ortungsgerät 
 
Ein Mann entdeckte, dass im Motorraum seines Wagens heimlich ein GPS-Ortungsgerät 
montiert worden war, durch das jede Bewegung des Fahrzeuges überwacht werden konnte. 
Es stellte sich heraus, dass das Gerät von einer Detektei im Auftrag eines Unbekannten 
montiert wurde. Der Autofahrer verlangte die Preisgabe des Namens des Auftraggebers. Das 
Oberlandesgericht Koblenz sprach ihm einen entsprechenden Auskunftsanspruch zu. 
 
In einer verdeckten Überwachung mittels eines in dem Kraftfahrzeug des Betroffenen 
eingebauten GPS-Ortungsgerätes liegt nicht nur eine Verletzung des Eigentums- bzw. 
Besitzrechts, sondern auch ein rechtswidriger Eingriff in das grundrechtlich geschützte Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung. Die systematische, lückenlose Überwachung greift in 
rechtswidriger Weise auch in das allgemeine Persönlichkeitsrecht ein. Dies gilt umso mehr, 



wenn die Überwachungsmaßnahme, wie hier, heimlich, ohne rechtfertigenden Grund und 
unter Einsatz von technischen Hilfsmitteln erfolgt ist. In diesem Fall steht dem Betroffenen 
nicht nur ein Unterlassungsanspruch zu, sondern auch ein Anspruch auf Preisgabe des 
Veranlassers der Überwachungsaktion. 
 
Urteil des OLG Koblenz vom 30.05.2007 
1 U 1235/06 
JurPC Web-Dok. 84/2008 
 
 
 
Steuerrecht 
 
Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen auch für Heimbewohner 
 
Das Finanzgericht Hamburg hat entschieden, dass Bewohner eines Seniorenwohnheims, die 
dort über eine eigene Wohnung verfügen, Kosten für haushaltsnahe Dienstleistungen wie 
beispielsweise Reinigung des Appartements, Pflege des gemeinsamen Gartens und kleinere 
Reparaturen steuerlich geltend machen können. Das gilt auch für Dienstleistungen, die der 
Heimbetreiber aufgrund des Heimvertrages erbringt und die von ihm pauschal kalkuliert 
werden. 
 
Urteil des FG Hamburg vom 05.05.2008 
6 K 175/05 
Justiz Hamburg online 
 
 
Beteiligung an Kosten für privat mitgenutzten Firmenwagen 
 
Überlässt ein Arbeitgeber einem Arbeitnehmer ein Kraftfahrzeug auch für dessen private 
Nutzung, können einzelne vom Arbeitnehmer selbst getragene Kraftfahrzeugkosten (z.B. für 
Treibstoff) nur dann als Werbungskosten berücksichtigt werden, wenn der Nutzungsvorteil 
nach der sogenannten Fahrtenbuchmethode ermittelt wird. Ein Werbungskostenabzug 
kommt dagegen nicht in Betracht, wenn der Nutzungsvorteil pauschal nach der sog. 1-
Prozent-Regelung bemessen wird. 
 
Urteil des BFH vom 18.10.2007 
VI R 57/06 
RdW 2008, 203 
AuA 2008, 100 
 
 
Stammzellenkonservierung steuerlich nicht absetzbar 
 
Zunehmend lassen Eltern nach der Geburt ihres Kindes Blut aus der Nabelschnur 
entnehmen und einlagern, um die darin enthaltenen Stammzellen bei einer möglichen 
späteren Erkrankung des Kindes zu Behandlungszwecken einsetzen zu können. Obwohl die 
Methode von der Schulmedizin inzwischen weitestgehend anerkannt ist, verweigert der 
Bundesfinanzhof die Anerkennung der meist nicht unerheblichen Kosten als 
außergewöhnliche Belastung. 
 
Die Entnahme von Nabelschnurblut ist in aller Regel nicht zwangsläufig notwendig, wenn 
das Kind zum Zeitpunkt der Maßnahme nicht krank und heilbehandlungsbedürftig ist. Der 
spätere Eintritt einer Krankheit, zu deren Behandlung das eingelagerte Nabelschnurblut 
verwendet werden könnte, ist ungewiss. Deshalb ist eine Belastung der Mehrzahl der 
Steuerpflichtigen mit der teilweisen Übernahme der Kosten nicht gerechtfertigt. 



 
Beschluss des BFH vom 15.10.2007 
III B 112/06 
Pressemitteilung des BFH 
 
 
Kindergeld für verheiratetes Kind 
 
Auch wenn ein erwachsenes Kind bereits verheiratet ist, kann den Eltern das staatliche 
Kindergeld zustehen. Ein solcher Fall ist anzunehmen, wenn das verheiratete Kind noch in 
der Ausbildung steht, von seinem Ehegatten getrennt lebt und von diesem keinen 
Trennungsunterhalt erhält. Dem steht nicht entgegen, dass das Familiengericht dem Kind 
einen Unterhaltsanspruch zugesprochen hat. Entscheidend ist allein, dass der 
unterhaltspflichtige Ehegatte seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt. 
 
Urteil des Hessischen FG vom 11.12.2007 
3 K 3174/05 
EFG 2008, 628 
 
 
 


